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VERWALTUNGSGERICHT SIGMARINGEN 

Beschluss 

In der Verwaltungsrechtssache 

- Antragsteller - 
prozessbevollmächtigt: 
Rechtsanwälte Birnbaum u. Koll, 
Hohenzollernring 39-41 , 50672 Köln, Az: 399107CB10 

Hochschule Reutlingen, 
vertreten durch den Rektor, 
Alteburgstraße 150, 72762 Reutlingen 

- Antragsgegnerin - 

wegen Z~i lass~ing zum Studiengang International Management; W S  200712008, 
hier: Antrag gern. § 123 VwGO 

hat das Verwalt~ingsgericht Sigmaringen - 6. Kammer - durch den Vorsitzenden Richter 
am Verwalt~ingsgericht Dr. Keppeler, den Richter am Verwaltungsgericht Horn und den 
Richter Müller 

arn 17. September 2007 

beschlossen: 

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, den 
Antragsteller vorläufig zum Studium im deutsch-englischen Studiengang des 
Europäischen Studienprogramms für Betriebswirtschaft im ersten Fachsemester 
nach den Rechtsverhältnissen des Wintersemesters 200712008 - beschränkt auf 
den Studienabschnitt am Studienort Reutlingen - zuzulassen. 

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Der Streitwert wird auf 5.000 Euro festgesetzt 



- 2 -  

Gründe 

Der Antragsteller begehrt im Wege der einstweiligen Anordnung die vorläufige Zulass~ing 

zum Studium im deutsch-englischen Studiengang des E~iropäischen Stiidienprograrnms 

fLir Betriebswirtschaft an der Hochsch~ile Re~itlingen. 

Der Antragsteller ist im Besitz einer Hochschulzugangsberechtig~ing. Im Mai 2007 

beantragte er bei der Antragsgegnerin die Zulass~ing zum Studium im deutsch-englischen 

Studiengang des Europäischen Studienprogramms für Betriebswirtschaft (European 

School of Business). Mit Bescheid vom 18.07.2007 lehnte die Antragsgegnerin den Antrag 

nach D~irchführ~ing eines schriftlichen und mündlichen Eignungstests ab und teilte dem 

Antragsteller seine Ranglistenplätze für Nachrückverfahren mit. In der beigefügten 

Rechtshehelfsbelehrung heißt es uu..: „Die Klage muss ... einen bestimmten Antrag 

enthalten". 

Am 04.08.2007 hat der Antragsteller beim Verwalt~ingsgericht Sigmaringen cim vorlä~ifigen 

Rechtsschutz nachgesucht. Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor, seine 

Nichtberücksichtigung sei rechtswidrig. Ein Eignungsfeststellungsverfahren nach !j 58 Abs. 

5 LHG habe nicht durchgeführt werden dürfen, weil der streitige Studiengang keine 

besonderen Anforderungen stelle und diese nicht über diejenigen eines St~ id i~ ims der 

Betriebswirtschaftslehre an anderen Hochschulen hinausgingen. Auch die Durchführung 

eines Tests irn Antwort-Wahl-Verfahren sei rechtswidrig, weil es an einer normativen 

Festlegcing relativer Bestehensvoraussetzungen fehle. 

Der Antragsteller beantragt - sachdienlich gefasst - ,  

die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung ZLI verpflichten, den 
Antragsteller vorlä~ifig ziim Studium im deutsch-englischen Studiengang des 
Europäischen Studienprogramms für Betriebswirtschaft irn ersten Fachsemester 
nach den Rechtsverhältnissen des Wintersemesters 200712008 - beschränkt auf 
den St~idienabschnitt am St~idienort Reutlingen - zuzulassen. 

Die Antragsgegnerin tritt dem Antrag entgegen. 
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Sie führt zur Begründung aus, die Studien- und Prüfungsordnung für den streitigen 

Studiengang werde gerade von den zuständigen Gremien beraten. Der Studiengang finde 

in Kooperation mit einer Partner~iniversität in Lancaster (Großbritannien) statt, mit der 

feste Z~ilassungszahlen vereinbart seien. Ein Studienbewerber müsse auch die 

Z~ilassungsanforder1ingen der Partnerhochsch~ile erfüllen; bereits deshalb - insbesondere 

a~ifgrcind des St~idienaufenthalts in Großbritannien fur die Dauer von zwei Jahren - stelle 

der Studiengang besondere Anforderungen im Sinne von § 58 Abs. 5 LHG. Die zugrunde 

liegende Aiiswahlsatz~ing aus dem Jahr 1998 werde schnellstmöglich an die aktuelle 

Rechtslage angepasst; dabei werde deren Inhalt aber gleich bleiben. Von der Hochsch~ile 

seien 12 Zulassiingen ausgesprochen worden. 10 Studierende hätten sich aktuell 

immatrikuliert. Ein weiteres Nachriickverfahren sei nicht geplant. 

Es bestand keine Veranlassung, den Schriftsatz des Antragstellervertreters vom 

115.09.2007 vor einer Entscheid~ing der Kammer zur Wahrung rechtlichen Gehörs an die 

Antragsgegnerin weiterzuleiten. Die darin enthaltene Antragspräzisierung erfordert keine 

necierliche Stellcingnahme der Antragsgegnerin, da sie sich bereits ~imfänglich zum 

Zulassiingsbegehren des Antragstellers geäußert hat; auch die sonstigen Ausführungen in 

diesem Schriftsatz sind entweder mit der Antragsgegnerin bereits inhaltlich erörtert worden 

oder für die Entscheidung nicht erheblich. 

Der nach Präzisierung des Begehrens des Antragsstellers auf eine Teilz~ilassung - 

beschränkt auf den am Studienort Reutlingen angebotenen Studienabschnitt - gerichtete 

Eilantrag ist zulässig und begründet. Der Antragsteller hat das Vorliegen eines 

Anordniingsgr~inds und eines Anordncingsanspruchs ($ 123 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 VwGO 

i.V. mit § 920 Abs. 2 ZPO) glaubhaft gemacht. 

Der Anordnungsgrc~nd folgt hier zunächst aus dem Umstand, dass dem Antragsteller ein 

Zuwarten bis ZLI einer Entscheidung im Haciptsacheverfahren, das erst geraume Zeit nach 

Beginn des Bewerbungssemesters durchgefiihrt lind abgeschlossen werden kann, und 

eine damit verbundene Zurückstellung seiner Berufsausbildung nicht zuzumuten ist. 

Es liegt auch ein Anordnungsanspruch vor. Die Antragsgegnerin hat nicht alle normativ 

festgesetzten Studienplätze im streitigen Studiengang vergeben. Von den noch zur 
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Verfügung stehenden Stiidienplätzen kann der Antragsteller, der die Voraiissetz~ingen für 

die Ziilassung zum Stcidium erfüllt, einen Studienplatz in Anspruch nehmen. 

Keiner Entscheidung bedarf dabei die Frage, ob das Eignungsfeststell~ingsverfahren in 

rechtmäßiger Weise durchgeführt und der Antragsteller zurecht (lediglich) auf den 

(aussichtslosen) Rangplatz 37 (in „Liste I " )  bzw. 17 (in ,,Liste 2") eingestuft worden ist. 

Soweit das E~gnungsfeststellungsverfahren in zahlreichen P~inkten von den rechtlichen 

Vorgaben in § 6 HZG, §§ 9 Abs. 2, 10 Abs. 1 Satz 3 HVVO abweicht, kann die 

Antragsgegnerin immerhin für sich in Anspruch nehmen, dass sie zii bestimmten 

Abweichungen dc~rch Satzung in § 6 a HZG i.V. mit § 1 Abs. 3 HVVO und der 

dazugehörigen Anlage 1 ermächtigt ist. Offen bleiben kann auch die Frage der 

Rechtmäßigkeit eines Antwort-Wahl-Verfahrens im schriftlichen Eign~ingstest wie auch die 

Frage, welche rechtlichen Folgen aus der Vern~cht~ing der Unterlagen Über den vom 

Antragsteller abgelegten Test durch die Antragsgegnerin zu ziehen sein könnten. 

Ein Zcilass~ings- und damit ein Anordnungsanspr~ich liegt jedenfalls bereits deshalb vor, 

weil die Antragsgegnerin nicht sämtliche normativ festgesetzten Studienplätze vergeben 

hat und der Antragsteller der einzige abgelehnte Studienbewerber ist, der in zeitlichem 

Zusammenhang mit dem Vorlesungsbeginn um Rechtsschutz gegen den 

Versagungsbescheid nachgesucht hat, sodass ihm vorläufig einer der - bislang unbelegten 

- Studienplätze zuzuweisen ist. 

In der Verordnung des Wissenschaftsministeriums über die Festsetzung von 

Zcilass~ingszahlen an den Fachhochschulen im Wintersemester 200712008 und irn 

Sommersemester 2008 vom 23.06.2007 (GBI. S. 280; ZZVO-FH 200712008) sind in 

Anlage 1 für die Hochschcile Reutlingen und den deutsch-englischen Studiengang des 

Europäischen Stcidienprogramms für Betriebswirtschaft 20 Studienplätze im 

Wintersemester festgesetzt. Nach § 1 Abs. 3 ZZVO-FH 200712008 gibt diese Rechtsnorm 

zalilenförmigen Irihalts die Zahl der höchstens aufzunehmenden Bewerberlnnen „für die in 

der Anlage 1 bezeichneten Studiengänge an den dort genannten Hochsch~ilen" wieder. 

Weitere Differenzierungen im Hinblick auf den Umstand, dass der streitige Studiengang 

hälftig von der Partnerhochschule in Lancaster angeboten wird, sind der ZZVO-FH 

200712008 nicht zu entnehmen (anders beispielsweise die ZZVO-ZVS-Studiengänge 

200712008 vom 05.07.2008, GBI. S. 331, für das Medizinstudi~im an der Universität 

Heidelberg, St~idienorte Heidelberg und Mannheim). Der objektive Regelungsgehalt der 
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Z~ilass~ingszahlenfestsetz~ing besteht folglich in der Aussage, dass „an der Hochsch~ile 

Reutlingen" (vgl. 5 1 Abs. 3 ZZVO-FH 200712008 i.V. mit der Spalte 1 aus der Anlage 1 ,  

die mit „Hochsch~ile I Studiengang" überschrieben ist) im Wintersemester 2007/2008 20 

Studierende aufgenommen werden können und ggf. auch müssen. Die Antragsgegnerin 

hat im bereits abgeschlossenen Vergabeverfahren jedoch letztlich lediglich 10 Studierende 

immatrikuliert, davon a~~sweisl ich der Zulass~ingsliste vom 13.07.2007 nur etwa die Hälfte 

mit St~idienbeginn in Reutlingen. Aeich die Partnerhochsch~ile in Lancaster hat nach 

Aktenlaye voracissichtlich nicht mehr als ca. 5 Studierende mit St~idienbeginn in 

Re~itlingen zugelassen, da nach dem Verständnis beider Hochschulen von einer 

Gesamtzulassung von insgesamt lediglich 20 Studierenden im Studiengang an beiden 

Standorten ausz~igehen ist. Folglich sind noch zahlreiche der normativ festgesetzten 

Stcidienplätze unbesetzt. Der Antragsteller, der die allgemeinen 

Zulass~ingsvora~issetz~~ngen erfüllt, kann somit einen dieser Studienplätze vorläufig in 

Anspr~ich nehmen, nachdem sich sonstige - vorrangige - Bewerberlnnen nicht um 

Rechtsschutz gegen die Ablehnung bemliht haben. 

Die Kammer verkennt dabei nicht, dass der streitige Studiengang nach der Konzeption der 

beteiligten Partnerhochschulen auf eine Gesamtzulassungszahl von 20 Studierenden - 

und folglich auf eine Z~ilassung von lediglich 10 Studierenden in Reutlingen - ausgelegt ist. 

Diese Konzeption hat aber in der ZZVO-FH 200712008 keinen Niederschlag gefunden. 

Dort ist vielmehr - wohl unbeabsichtigt - eine „zu hohe" Zulassungszahl festgesetzt 

worden. Jedenfalls ist nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit festgelegt worden, dass 

sich die Z~ilass~ingszahl von 20 Studierenden auf beide Standorte beziehen soll. Eine 

solche Regelung dürfte auch völkerrechtlichen Bedenken begegnen, da der baden- 

württembergische Verordn~ingsgeber keine territoriale Regelungsgewalt für die 

Zcilassung(szahl) an britischen Hochschulen in Anspruch nehmen kann und sich mit seiner 

Zcilassungszahlenfestsetzc~ng auf die Studierendenzahl in Re~itlingen beschränken muss. 

Auch vor diesem Hintergrund ist bei objektiver A~islegung des Verordnungstexts davon 

aciszugehen, dass der Verordnungsgeber seine Kompetenzen nicht hat überschreiten 

wollen cind daher eine Z~ilasscingzahl allein für den Studienort Reutlingen festgesetzt hat. 

An die durch Rechtsnorm erfolgte - die St~idienbewerberlnnen insoweit begünstigende - 

Zcilassungszahlenfestsetzung (20 Studierende in Reutlingen) ist sowohl die 

Antragsgegnerin als auch die Kammer gebunden, solange die ZZVO-FH 200712008 nicht 

vom Verordn~ingsgeber geändert wird. Einen rechtlichen Ansatzpunkt, um die Festsetzung 

der Zulassungszahl z ~ i  Lasten des Studienbewerbers zu korrigieren, hat weder die 
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Z~ilass~ingszahl zu Lasten des Stcidienbewerbers zci korrigieren, hat weder die 

Antragsgegnerin aufgezeigt noch ist ein solcher sonst für die Kammer ersichtlich. 

Der Ablehncrngsbescheid der Antragsgegnerin vom 18.07.2007 ist aerfgrund der darin 

enthaltenen fehlerhaften Rechtsbehelfsbelehrung noch nicht in Bestandskraft erwachsen 

lind steht folglich der vorläufigen Z~ilasscing des Antragstellers nicht entgegen. Der 

Hinweis, die Klage müsse einen Antrag enthalten, stimmt mit § 82 Abs. 1 Satz 2 VwGO 

nicht überein Lind ist abstrakt geeignet, einen Betroffenen von der Klageerheb~ing 

abzuhalten. Die danach zci beachtende Jahresfrist des § 58 Abs. 2 VwGO ist noch nicht 

abgelaufen. 

Eine Beiladung der Lancaster University war - unabhängig von der Frage, ob die 

Beiladung eines ausländischen Hoheitsträgers überhaupt zulässig ist - nicht veranlasst, 

nachdem der Antragsteller durch seine Präzisierung des von ihm verfolgten Begehrens 

klar gestellt hat, dass es ihm im Eilverfahren zcinächst nur um eine Teilzcilassirng für den 

Stcidienbeginn am Stcidienort Reutlingen geht. Mit der tenorierten vorläufigen 

Teilzulasscing geht das Gericht somit auch nicht über die - auch ihm gesetzten - 

völkerrechtlichen Grenzen der Rechtskrafterstreckung hinaus. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abc. 1 VwGO, die Streitwertfestsetzung beruht 

auf $5 63 Abs. 2, 53 Abs. 3, 52 Abs. 2 GKG. Die Kammer sieht in der Präzisiercing des 

Antrags durch den Antragsteller keine Beschränkung des Begehrens und damit keine 

verdeckte (Teil-)Rücknahme, sodass es bei der einheitlichen Kostenentscheidung zci 

Lasten der Antragsgegnerin zci verbleiben hat. Der Antragsteller hat von vorneherein 

lediglich eine Verpflichtcing der Antragsgegnerin begehrt und zu keinem Zeitpunkt zcim 

A~isdruck gebracht, dass er - auch bereits im Eilverfahren - eine Erstreckcing des Tenors 

lind seiner Wirkungen auch acif die Lancaster University - und damit bezogen auf den 

zweiten St~idienabschnitt - erstrebt. 

Rechtsmi~elbelehr~~t~g:  
Gegen dieser-i Beschlciss kann innerhalb vor1 zwei Wochen nach Zcistellung beitn Vervvaltuiigsgericht 
Sigrnaritigen sciiriftlich Beschwerde eingelegt werden Die Rechtsmittelschrift muss spatestens am letzten 
Tag cler Frist t-iei Gericht eingehen 

Die Bescti~~ercie ist innerhalb eines Monats nach der Zustelluiig der Entscheidiing  LI begninden Die 
Begrciiiclciiig ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist beim 
Veiwaltiu~igsgerichtstiof Baden-Wurttemberg (Hausatnschrift Schubertstrasse I I, 681 65 Mannheim, 
Postaiischrift Postfach 103264, 68032 Mannheim) einzureichen Sie muss einen bestiinmten Antrag 
enthalten clie Grunde darlegeii, aus denen die Entscheidung abzuandern oder aufzuheben ist und sich mit 
cler aiigefochietien Entscheidcing aciseinandersetzen Mangelt es an einem dieser Erfordernisse ist die 
Beschkilercle 1 inzcilassig Der Vem~altcingsgerichtshof Baden-Wcirttemberg pruft nur die dargelegten Gruncie 



Vor clem Ven~~/altungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, soweit er eitlen Antrag stellt, durch eiiieii 
Rechtsanwalt ocler Rechtslehrer an einer deutsche11 Hochschule im Sinne cles Hochschulrahinengesetzes 
init Befat-iig~ing zuin Richteramt vertreten lassen Dies gilt auch fur d!e Einlegung cler Bescti\i\/erde beini 
Verwalti itigsgei icht 

Juristisctie Persoiiei-I cles offeritlicheri Rechts und Behörderi können sich auch dcirch Beamte ocler 
Aiigestellte mit ßefahigcing zcitn Richteramt sowie Diploinjciristen im hohereii Dienst, Gebietskorperschafteri 
acich cl~irct-i Beainte ocler Angestellte mit Befähigurig zum Richteraint cler zuständigen Aufsichtsbehörcle ocler 
des je?i\/eiligeii Spitzeiiverbaiides, dem sie als Mitglied angehören, vertreten lasseii. In Angelegenheiten der 
I<riegsopferfiirsorge cincl des Sch\i\/erbehindertenrechts sowie der damit in Zcisaininenharig stehei-iden 
Angelegei-iheiteii des Sozialhilferechts sii-icl vor clein Verwaltuiigsgerichtsliof als ProzessbevolIinachtigte 
auch Miigliecler cind Angestellte von Verbal-iclen im Sinne des 5 14 Abs 3 Satz 2 cles Sozialgerichtsgesetzes 
LII-icl VOI-I Gewerkschaften zugelassen, soferri sie kraft Satzung ocler Vollmacht zLir Prozessvertret~ing befugt 
sir-id 11-1 Abyatsenar-~gelegenheiten siricl vor den) Verwaltcingsgerichtshof auch Ste~ierberater uncl 
Wirlsci-iaftspriifer zi.igelassen In Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im Sinne des Fj 52 Nr 4 V\IVGO 
betreffet?, in Personalvertretungsa~-igelegenheiten und in Angelegenkieiten, die in einern Zusammenhang mit 
eiriern gegenvvartigen ocler frliheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sirine cies S5 
Arlseitsgerichtsgesetz stellen einschließlich Prüfi.ingsangelegetiheiten sincl vor clem Venwaltungsgerichthof 
als Prozessbevollmächtigte acicl-I Mitglieder uncl Angestellte von Gewerksci-iaften zugelassen, soferri sie 
kraft Satzcirig ocler Vollmacht zcir Prozessvertret~ing befugt sind. 

H~nsichtlicti der in diesem Beschl~lss enthaltenen Festsetzung des Streitwerts kanri Besch\~verde 
eingelegt wercleri \wei?n der Wert des Besch\~verclegegenstandes z\r~eiIiuridert Euro ubersteigt Die 
Besci-i\i,/erde ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkcindsbeamten der Geschaftsstelle l3eiin 
Vei?~alt~ii?gsgericht Siginariiigen einzulegen Die Beschwerde ist nur zulassig, weni? sie innerhalb von 
G Monaten, inachdem clie Entscheiclung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder clas Verfahren sich 
ander?hieitig erlecligt hat, eii~gelegt wird, ist cler Streitwert jedoch spater als einen Monat vor Ablauf dieser 
Frist festgesetzt worcleii, so kann die Beschwerde rioch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses 
Beschlusses eingelegt werden Die Rechtsmittelschrift muss spatestens am letzten Tag der Frist bei Gericht 
eingehen 
Fur die Streitwertbesch\i\ierde ist die Vertretung durch einen Rechtsariwalt oder andere 
Pr»zessl~evnllmachtiqte !in Sinne des 5 67 Abs I V\NGO iiicht vorgeschrieben 

AnschriRen des Verwalti~nysyerichts: 
Hai.isanschrift Ven~i/altcingsgericht Sigmaringen; Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen 
Postaiischrift: Vervialtungsgericht Sigmaringei?, Postfach 16 52, 72486 Siginaringeii. 

Dr. Keppeler Horn Müller 


